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nes Zwischenabschlusses nach § 340a Abs. 3 oder eines Konzernzwischen-
abschlusses gemäß § 340i Abs. 4 unrichtig berichtet, im Prüfungsbericht
(§ 321) erhebliche Umstände verschweigt oder einen inhaltlich unrichtigen
Bestätigungsvermerk (§ 322) erteilt.
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen

anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

§ 333 Verletzung der Geheimhaltungspflicht. (1) Mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Geheimnis der
Kapitalgesellschaft, eines Tochterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2), eines ge-
meinsam geführten Unternehmens (§ 310) oder eines assoziierten Unterneh-
mens (§ 311), namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in
seiner Eigenschaft als Abschlußprüfer oder Gehilfe eines Abschlußprüfers bei
Prüfung des Jahresabschlusses, eines Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a
oder des Konzernabschlusses bekannt geworden ist, oder wer ein Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnis oder eine Erkenntnis über das Unternehmen, das ihm
als Beschäftigter bei einer Prüfstelle im Sinne von § 342b Abs. 1 bei der
Prüftätigkeit bekannt geworden ist, unbefugt offenbart.
(2) 1 Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen

anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 2 Ebenso wird bestraft, wer
ein Geheimnis der in Absatz 1 bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1
bekannt geworden ist, unbefugt verwertet.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag der Kapitalgesellschaft verfolgt.

§ 333a Verletzung der Pflichten bei Abschlussprüfungen. Mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied
eines nach § 324 Absatz 1 Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschusses
1. eine in § 334 Absatz 2a bezeichnete Handlung begeht und dafür einen
Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder

2. eine in § 334 Absatz 2a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt.

§ 3341) 2) Bußgeldvorschriften. (1) Ordnungswidrig handelt, wer als Mit-
glied des vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtsrats einer Kapital-
gesellschaft
1. bei der Aufstellung oder Feststellung des Jahresabschlusses einer Vorschrift
a) des § 243 Abs. 1 oder 2, der §§ 244, 245, 246, 247, 248, 249 Abs. 1
Satz 1 oder Abs. 2, des § 250 Abs. 1 oder 2, des § 251 oder des § 264
Absatz 1a oder Absatz 2 über Form oder Inhalt,

b) des § 253 Absatz 1 Satz 1, 2, 3, 4, 5 oder Satz 6, Abs. 2 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, Absatz 3 Satz 1, 2, 3, 4 oder Satz 5, Abs. 4
oder 5, des § 254 oder des § 256a über die Bewertung,

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften §§ 333–334 HGB 1

1)Beachte zu den Änderungen durch G v. 17.7.2015 (BGBl. I S. 1245) die Übergangsvorschriften
in Art. 75 EGHGB (Nr. 2).

2)Beachte zu den Änderungen durch G v. 11.4.2017 (BGBl. I S. 802) die Übergangsvorschriften
in Art. 80 EGHGB (Nr. 2).
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c) des § 265 Abs. 2, 3, 4 oder 6, der §§ 266, 268 Absatz 3, 4, 5, 6 oder
Absatz 7, der §§ 272, 274, 275 oder des § 277 über die Gliederung oder

d) des § 284 oder des § 285 über die in der Bilanz, unter der Bilanz oder im
Anhang zu machenden Angaben,

2. bei der Aufstellung des Konzernabschlusses einer Vorschrift
a) des § 294 Abs. 1 über den Konsolidierungskreis,
b) des § 297 Absatz 1a, 2 oder 3 oder des § 298 Abs. 1 in Verbindung mit
den §§ 244, 245, 246, 247, 248, 249 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, dem
§ 250 Abs. 1 oder dem § 251 über Inhalt oder Form,

c) des § 300 über die Konsolidierungsgrundsätze oder das Vollständigkeits-
gebot,

d) des § 308 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit den in Nummer 1 Buch-
stabe b bezeichneten Vorschriften, des § 308 Abs. 2 oder des § 308a
über die Bewertung,

e) des § 311 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 312 über die Behandlung
assoziierter Unternehmen oder

f) des § 308 Abs. 1 Satz 3, des § 313 oder des § 314 über die im Konzern-
anhang zu machenden Angaben,

3. bei der Aufstellung des Lageberichts oder der Erstellung eines gesonderten
nichtfinanziellen Berichts einer Vorschrift der §§ 289 bis 289b Absatz 1,
§§ 289c, 289d, 289e Absatz 2, auch in Verbindung mit § 289b Absatz 2
oder 3, oder des § 289f über den Inhalt des Lageberichts oder des geson-
derten nichtfinanziellen Berichts,

4. bei der Aufstellung des Konzernlageberichts oder der Erstellung eines
gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts einer Vorschrift der §§ 315
bis 315b Absatz 1, des § 315c, auch in Verbindung mit § 315b Absatz 2
oder 3, oder des § 315d über den Inhalt des Konzernlageberichts oder des
gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts,

5. bei der Offenlegung, Hinterlegung, Veröffentlichung oder Vervielfältigung
einer Vorschrift des § 328 über Form oder Inhalt oder

6. einer auf Grund des § 330 Abs. 1 Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung,
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist,

zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer zu einem Jahresabschluss, zu einem Ein-

zelabschluss nach § 325 Abs. 2a oder zu einem Konzernabschluss, der auf-
grund gesetzlicher Vorschriften zu prüfen ist, einen Vermerk nach § 322
Abs. 1 erteilt, obwohl nach § 319 Abs. 2, 3, 5, § 319a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2,
§ 319b Abs. 1 Satz 1 oder 2 er oder nach § 319 Abs. 4, auch in Verbindung
mit § 319a Abs. 1 Satz 2, oder § 319b Abs. 1 die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft oder die Buchprüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht Ab-
schlussprüfer sein darf.
(2a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines nach § 324 Absatz 1

Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschusses
1. die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft
nicht nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung

1 HGB § 334 3. Buch. Handelsbücher



141

(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung
bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Be-
schlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014,
S. 77, L 170 vom 11.6.2014, S. 66) überwacht,

2. eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer
Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Ab-
satz 2 Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht
entspricht oder der ein Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unter-
absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht vorangegangen ist, oder

3. den Gesellschaftern einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschluss-
prüfers oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen
nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/
2014 nicht entspricht.
(3) 1 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-

send Euro geahndet werden. 2 Ist die Kapitalgesellschaft kapitalmarktorientiert
im Sinne des § 264d, beträgt die Geldbuße in den Fällen des Absatzes 1
höchstens den höheren der folgenden Beträge:
1. zwei Millionen Euro oder
2. das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen wirtschaftlichen
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vorteil erzielte Gewinne und vermiede-
ne Verluste umfasst und geschätzt werden kann.
(3a) Wird gegen eine kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft im Sinne

des § 264d in den Fällen des Absatzes 1 eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten verhängt, beträgt diese Geldbuße höchstens den
höchsten der folgenden Beträge:
1. zehn Millionen Euro,
2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtumsatzes, den die Kapitalgesellschaft in
dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielt hat
oder

3. das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen wirtschaftlichen
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vorteil erzielte Gewinne und vermiede-
ne Verluste umfasst und geschätzt werden kann.
(3b) Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Nummer 2 ist der Betrag der

Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 oder der Betrag der Nettoumsatzerlöse
nach Maßgabe des auf das Unternehmen anwendbaren nationalen Rechts im
Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU. Handelt es
sich bei der Kapitalgesellschaft um ein Mutterunternehmen oder um ein
Tochterunternehmen im Sinne des § 290, ist anstelle des Gesamtumsatzes der
Kapitalgesellschaft der Gesamtumsatz im Konzernabschluss des Mutterunter-
nehmens maßgeblich, der für den größten Kreis von Unternehmen aufgestellt
wird. Wird der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen
nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt, ist der Gesamt-
umsatz nach Maßgabe der den Umsatzerlösen vergleichbaren Posten des
Konzernabschlusses zu ermitteln. Ist ein Jahres- oder Konzernabschluss für
das maßgebliche Geschäftsjahr nicht verfügbar, ist der Jahres- oder Konzern-
abschluss für das unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr maßgeblich; ist
auch dieser nicht verfügbar, kann der Gesamtumsatz geschätzt werden.

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften § 334 HGB 1
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(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen der Absätze 1 und 2a das Bundesamt
für Justiz, in den Fällen des Absatzes 2 die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Kreditinstitute im Sinn des § 340 und auf

Versicherungsunternehmen im Sinn des § 341 Abs. 1 nicht anzuwenden.

Zweiter Titel. Ordnungsgelder

§ 3351) 2) Festsetzung von Ordnungsgeld; Verordnungsermächtigun-
gen. (1) 1 Gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer
Kapitalgesellschaft, die
1. § 325 über die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses, des Lagebe-
richts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und anderer Un-
terlagen der Rechnungslegung oder

2. § 325a über die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen
der Hauptniederlassung

nicht befolgen, ist wegen des pflichtwidrigen Unterlassens der rechtzeitigen
Offenlegung vom Bundesamt für Justiz (Bundesamt) ein Ordnungsgeldver-
fahren nach den Absätzen 2 bis 6 durchzuführen; im Fall der Nummer 2
treten die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten Personen, sobald
sie angemeldet sind, an die Stelle der Mitglieder des vertretungsberechtigten
Organs der Kapitalgesellschaft. 2 Das Ordnungsgeldverfahren kann auch gegen
die Kapitalgesellschaft durchgeführt werden, für die die Mitglieder des ver-
tretungsberechtigten Organs die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Pflichten
zu erfüllen haben. 3 Dem Verfahren steht nicht entgegen, dass eine der
Offenlegung vorausgehende Pflicht, insbesondere die Aufstellung des Jahres-
oder Konzernabschlusses oder die unverzügliche Erteilung des Prüfauftrags,
noch nicht erfüllt ist. 4 Das Ordnungsgeld beträgt mindestens zweitausend-
fünfhundert und höchstens fünfundzwanzigtausend Euro. 5 Eingenommene
Ordnungsgelder fließen dem Bundesamt zu.
(1a) 1 Ist die Kapitalgesellschaft kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d,

beträgt das Ordnungsgeld höchstens den höheren der folgenden Beträge:
1. zehn Millionen Euro,
2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtumsatzes, den die Kapitalgesellschaft im
der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielt hat,
oder

3. das Zweifache des aus der unterlassenen Offenlegung gezogenen wirt-
schaftlichen Vorteils; der wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Gewinne
und vermiedene Verluste und kann geschätzt werden.

2Wird das Ordnungsgeld einem Mitglied des gesetzlichen Vertretungsorgans
der Kapitalgesellschaft angedroht, beträgt das Ordnungsgeld abweichend von
Satz 1 höchstens den höheren der folgenden Beträge:
1. zwei Millionen Euro oder

1 HGB § 335 3. Buch. Handelsbücher

1)Beachte zu den Änderungen durch G v. 17.7.2015 (BGBl. I S. 1245) die Übergangsvorschriften
in Art. 75 EGHGB (Nr. 2).

2)Beachte zu den Änderungen durch G v. 11.4.2017 (BGBl. I S. 802) die Übergangsvorschriften
in Art. 80 EGHGB (Nr. 2).
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2. das Zweifache des aus der unterlassenen Offenlegung gezogenen Vorteils;
der wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Gewinne und vermiedene Ver-
luste und kann geschätzt werden.
(1b) 1 Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 1a Satz 1 Nummer 2 ist

1. im Falle von Kreditinstituten, Zahlungsinstituten und Finanzdienstleis-
tungsinstituten im Sinne des § 340 der sich aus dem auf das Institut
anwendbaren nationalen Recht im Einklang mit Artikel 27 Nummer 1, 3,
4, 6 und 7 oder Artikel 28 Nummer B1, B2, B3, B4 und B7 der Richtlinie
86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss
und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstitu-
ten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1) ergebende Gesamtbetrag, abzüglich
der Umsatzsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener Steuern,

2. im Falle von Versicherungsunternehmen der sich aus dem auf das Ver-
sicherungsunternehmen anwendbaren nationalen Recht im Einklang mit
Artikel 63 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember
1991 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Ver-
sicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7) ergebende
Gesamtbetrag, abzüglich der Umsatzsteuer und sonstiger direkt auf diese
Erträge erhobener Steuern,

3. im Übrigen der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 oder der
Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf das Unternehmen anwendbaren
nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie
2013/34/EU.

2Handelt es sich bei der Kapitalgesellschaft um ein Mutterunternehmen oder
um ein Tochterunternehmen im Sinne von § 290, ist anstelle des Gesamt-
umsatzes der Kapitalgesellschaft der Gesamtumsatz im Konzernabschluss des
Mutterunternehmens maßgeblich, der für den größten Kreis von Unterneh-
men aufgestellt wird. 3Wird der Konzernabschluss für den größten Kreis von
Unternehmen nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt, ist
der Gesamtumsatz nach Maßgabe der den in Satz 1 Nummer 1 bis 3 ver-
gleichbaren Posten des Konzernabschlusses zu ermitteln. 4 Ist ein Jahres-
abschluss oder Konzernabschluss für das maßgebliche Geschäftsjahr nicht ver-
fügbar, ist der Jahres- oder Konzernabschluss für das unmittelbar voraus-
gehende Geschäftsjahr maßgeblich; ist auch dieser nicht verfügbar, kann der
Gesamtumsatz geschätzt werden.
(1c) Soweit dem Bundesamt Ermessen bei der Höhe eines Ordnungsgeldes

zusteht, hat es auch frühere Verstöße der betroffenen Person zu berücksichti-
gen.
(1d) 1 Das Bundesamt unterrichtet die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht unverzüglich über jedes Ordnungsgeld, das gemäß Absatz 1
gegen eine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264d oder gegen ein Mitglied
ihrer Vertretungsorgane festgesetzt wird. 2Wird gegen eine solche Ordnungs-
geldfestsetzung Beschwerde eingelegt, unterrichtet das Bundesamt die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über diesen Umstand sowie über
den Ausgang des Beschwerdeverfahrens.

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften § 335 HGB 1
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(2) 1 Auf das Verfahren sind die §§ 15 bis 19, § 40 Abs. 1, § 388 Abs. 1,
§ 389 Abs. 3, § 390 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit1) sowie
im Übrigen § 11 Nr. 1 und 2, § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und 3, §§ 14,
15, 20 Abs. 1 und 3, § 21 Abs. 1, §§ 23 und 26 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze entsprechend anzuwen-
den. 2 Das Ordnungsgeldverfahren ist ein Justizverwaltungsverfahren. 3 Zur
Vertretung der Beteiligten sind auch Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Personen und Vereinigungen im
Sinn des § 3 Nr. 4 des Steuerberatungsgesetzes sowie Gesellschaften im Sinn
des § 3 Nr. 2 und 3 des Steuerberatungsgesetzes, die durch Personen im Sinn
des § 3 Nr. 1 des Steuerberatungsgesetzes handeln, befugt.
(2a) 1 Die Akten einschließlich der Verfahrensakten in der Zwangsvollstre-

ckung werden elektronisch geführt. 2 Auf die elektronische Aktenführung
und die elektronische Kommunikation ist § 110c des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten entsprechend anzuwenden, jedoch dessen Satz 1
1. nicht in Verbindung mit dessen Satz 2 und § 32b der Strafprozessordnung
auf
a) die Androhung eines Ordnungsgeldes nach Absatz 3 Satz 1,
b) die Kostenentscheidung nach Absatz 3 Satz 2 und
c) den Erlass von Zwischenverfügungen;

2. nicht in Verbindung mit den §§ 32d und 32e Absatz 3 Satz 1 und 2 der
Strafprozessordnung auf das Verfahren insgesamt sowie

3. einschließlich dessen Sätze 2 und 3 nicht auf die Beitreibung nach dem
Justizbeitreibungsgesetz.

3 Satz 2 gilt entsprechend auch für Verfügungen im Sinne der Absätze 3 und
4, die automatisiert erlassen werden können.
(3) 1 Den in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten Beteiligten ist unter An-

drohung eines Ordnungsgeldes in bestimmter Höhe aufzugeben, innerhalb
einer Frist von sechs Wochen vom Zugang der Androhung an ihrer gesetzli-
chen Verpflichtung nachzukommen oder die Unterlassung mittels Einspruchs
gegen die Verfügung zu rechtfertigen. 2Mit der Androhung des Ordnungs-
geldes sind den Beteiligten zugleich die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
3 Der Einspruch kann auf Einwendungen gegen die Entscheidung über die
Kosten beschränkt werden. 4 Der Einspruch gegen die Androhung des Ord-
nungsgeldes und gegen die Entscheidung über die Kosten hat keine aufschie-
bende Wirkung. 5 Führt der Einspruch zu einer Einstellung des Verfahrens, ist
zugleich auch die Kostenentscheidung nach Satz 2 aufzuheben.
(4) 1Wenn die Beteiligten nicht spätestens sechs Wochen nach dem Zugang

der Androhung der gesetzlichen Pflicht entsprochen oder die Unterlassung
mittels Einspruchs gerechtfertigt haben, ist das Ordnungsgeld festzusetzen
und zugleich die frühere Verfügung unter Androhung eines erneuten Ord-
nungsgeldes zu wiederholen. 2Haben die Beteiligten die gesetzliche Pflicht
erst nach Ablauf der Sechswochenfrist erfüllt, hat das Bundesamt das Ord-
nungsgeld wie folgt herabzusetzen:

1 HGB § 335 3. Buch. Handelsbücher

1) Beck-Texte im dtv Bd. 5527, FGG Nr. 1.
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1. auf einen Betrag von 500 Euro, wenn die Beteiligten von dem Recht einer
Kleinstkapitalgesellschaft nach § 326 Absatz 2 Gebrauch gemacht haben;

2. auf einen Betrag von 1 000 Euro, wenn es sich um eine kleine Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 267 Absatz 1 handelt;

3. auf einen Betrag von 2 500 Euro, wenn ein höheres Ordnungsgeld an-
gedroht worden ist und die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 nicht
vorliegen, oder

4. jeweils auf einen geringeren Betrag, wenn die Beteiligten die Sechs-
wochenfrist nur geringfügig überschritten haben.

3 Bei der Herabsetzung sind nur Umstände zu berücksichtigen, die vor der
Entscheidung des Bundesamtes eingetreten sind.
(5) 1Waren die Beteiligten unverschuldet gehindert, in der Sechswochen-

frist nach Absatz 4 Einspruch einzulegen oder ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung nachzukommen, hat ihnen das Bundesamt auf Antrag Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand zu gewähren. 2 Das Verschulden eines Vertreters ist der
vertretenen Person zuzurechnen. 3 Ein Fehlen des Verschuldens wird ver-
mutet, wenn eine Rechtsbehelfsbelehrung unterblieben ist oder fehlerhaft ist.
4 Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des
Hindernisses schriftlich beim Bundesamt zu stellen. 5 Die Tatsachen zur Be-
gründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den
Antrag glaubhaft zu machen. 6 Die versäumte Handlung ist spätestens sechs
Wochen nach Wegfall des Hindernisses nachzuholen. 7 Ist innerhalb eines
Jahres seit dem Ablauf der Sechswochenfrist nach Absatz 4 weder Wieder-
einsetzung beantragt noch die versäumte Handlung nachgeholt worden, kann
Wiedereinsetzung nicht mehr gewährt werden. 8 Die Wiedereinsetzung ist
nicht anfechtbar. 9 Haben die Beteiligten Wiedereinsetzung nicht beantragt
oder ist die Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags bestandskräftig gewor-
den, können sich die Beteiligten mit der Beschwerde nicht mehr darauf
berufen, dass sie unverschuldet gehindert waren, in der Sechswochenfrist
Einspruch einzulegen oder ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.
(6) 1 Liegen dem Bundesamt in einem Verfahren nach den Absätzen 1 bis 5

keine Anhaltspunkte über die Einstufung einer Gesellschaft im Sinne des
§ 267 Absatz 1 bis 3 oder des § 267a vor, kann es den in Absatz 1 Satz 1 und
2 bezeichneten Beteiligten aufgeben, die Bilanzsumme nach Abzug eines auf
der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags (§ 268 Absatz 3), die Umsatzerlöse
(§ 277 Absatz 1) und die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (§ 267
Absatz 5) für das betreffende Geschäftsjahr und für diejenigen Geschäftsjahre,
die für die Einstufung erforderlich sind, anzugeben. 2Unterbleiben die An-
gaben nach Satz 1, so wird für das weitere Verfahren vermutet, dass die
Erleichterungen der §§ 326 und 327 nicht in Anspruch genommen werden
können. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten für den Konzernabschluss und den Kon-
zernlagebericht entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der §§ 267,
326 und 327 der § 293 tritt.
(7) 1 Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann zur

näheren Ausgestaltung der elektronischen Aktenführung und elektronischen
Kommunikation nach Absatz 2a in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden
Fassung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf,

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften § 335 HGB 1
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1. die Weiterführung von Akten in Papierform gestatten, die bereits vor
Einführung der elektronischen Aktenführung in Papierform angelegt wur-
den,

2. die organisatorischen und dem Stand der Technik entsprechenden tech-
nischen Rahmenbedingungen für die elektronische Aktenführung ein-
schließlich der einzuhaltenden Anforderungen des Datenschutzes, der Da-
tensicherheit und der Barrierefreiheit festlegen,

3. die Standards für die Übermittlung elektronischer Akten zwischen dem
Bundesamt und einer anderen Behörde oder einem Gericht näher bestim-
men,

4. die Standards für die Einsicht in elektronische Akten vorgeben,
5. elektronische Formulare einführen und
a) bestimmen, dass die in den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder
teilweise in strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind,

b) eine Kommunikationsplattform vorgeben, auf der die Formulare im
Internet zur Nutzung bereitzustellen sind, und

c) bestimmen, dass eine Identifikation des Formularverwenders abweichend
von Absatz 2a in Verbindung mit § 110c des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten und § 32a Absatz 3 der Strafprozessordnung durch Nut-
zung des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalaus-
weisgesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann,

6. Formanforderungen und weitere Einzelheiten für den automatisierten Er-
lass von Entscheidungen festlegen,

7. die Einreichung elektronischer Dokumente, abweichend von Absatz 2a in
Verbindung mit § 110c des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und § 32a
der Strafprozessordnung, erst zum 1. Januar des Jahres 2019 oder 2020
zulassen und

8. die Weiterführung der Akten in der bisherigen elektronischen Form bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt vor dem 1. Januar 2026 gestatten.

2 Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann die
Ermächtigungen des Satzes 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates auf das Bundesamt für Justiz übertragen.

§ 335a Beschwerde gegen die Festsetzung von Ordnungsgeld;
Rechtsbeschwerde; Verordnungsermächtigung. (1) Gegen die Entschei-
dung, durch die das Ordnungsgeld festgesetzt oder der Einspruch oder der
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verworfen wird, sowie
gegen die Entscheidung nach § 335 Absatz 3 Satz 5 findet die Beschwerde
nach den Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit1) statt, soweit sich aus
den nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt.
(2) 1 Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen;

über sie entscheidet das für den Sitz des Bundesamtes zuständige Landgericht.
2 Zur Vermeidung von erheblichen Verfahrensrückständen oder zum Aus-
gleich einer übermäßigen Geschäftsbelastung wird die Landesregierung des

1 HGB § 335a 3. Buch. Handelsbücher

1) Beck-Texte im dtv Bd. 5527, FGG Nr. 1.


